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SG-Sonder cricht

Wolfgang Form, Politische NS-Strafjustil m Östemkh und Detitschlonil - ein ProjektbwcM.
In: DÖW, Jahrbuch 2001. S. 17.

Die Oberreichsanwaltschaft beim Volksgerichtshof
Bei ihr liefen sämäiche ErmitÜungsergebnisse in politischen
Strafsachen (Hochverrat, Landesverrat und ab 1943 Wehr-
krafizersetzung) zusammen. In politisch bedeutenden An-
gelegenheiten klagte die Oberreichsanwaltschaft selbst an.

Der VoUüigerichtshof (VGH)
wurde 1934 in Beriin errichtet Die Senate tagten auch in
anderen Städten, Z.B. in Wen. Die Rate derTodesurteüe lag
bei etwa 40 °fo. Von den 681 nachweisbar vollstreckten Hin-

richtungen fanden 451 im Landgericht Wien in der nun-
mehrigen Weihestätte durch das Fallbeil statt.

Das Oberlandesgericht Wien (OLG Wien)
Um den Volksgerichtshof zu entlasten, hatte die Oberreichs-
anwaltschaft die Möglichkeit, "die Strafverfolgung an den
Generalstaatsanwalt abzugeben." Über dessen Anklagen
entschieden JSesondere Senate". Diese vertiängten mindes-
tens 15 Todesurteüe wobei sieben Hinrichtungen im Land-
gericht Wien vollzogen wurden.

Die Sondergerichte (SG)
Ab September 1939 übernahmen die Landgerichte die Auf-
gaben eines Sondergerichtes. Sondergerichte waren erst-
und letzänstanzlich tätig. Das Sondei-gericht konnte neben
politischen Strafsachen (z. B. Abhören von Feindsendem,
Heüntücke... ) auch andere Vergehen oder Verbrechen ahn-
den (z. B. Diebstahl, Brandstiftung,... ).

Das Reichskriegsgericht
Wurde 1936 im Deutschen Reich gegründet. Es war so-
wohl gegen Militärangehörige als auch Zivüpersonen als
erste und letzte Instanz in Strafsachen (Hochverrat, Landes-
verrat, Wehrkraftzersetzung [bereits ab 1940] und Kriegs-
dienstverwdgerung] tätig.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Richter und Staatsanwälte

In der NS-Zeit waren in Österreich etwa 1. 620 Richter und
Staatsanwältetätig-MitderVerordnungüberdieNeuordnung
des österreichischen Bemfsbeamtentums vom 31. Mai 1938
wurden 207 Richter bzw. Staatsanwälte aus rassischen bzw.

politischen Gründen entlassen, ansonsten waren nach dem
^nschluss" dieselben Peisonen wie vor 1938 tätig. Richter
aus dem ̂ Utreich" waren kaum vertreten.
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ÖStAfAdR. hlM, Peisonalokt Johann KorlStich

Wie ablehnend die NSDAP weiblichen Juristinnen gegenüber-
stand belegt bereits eine Äußerung von Joseph Goebbds aus
1931: "Wenn dann vielleicht noch, wie m der eisten Sitzung
[einer Richterin], noch ein weibUcher Schöffe vorhanden ist,
das Gericht also mit 2 Frauen und einem Mann besetzt ist, so

bedeutet das euie Herabwürdigung der RechtspOege, wie sie
ärger kaum gedacht werden kann."
In der ersten Woche nach dem .̂ nschluss" wurden aUe Rich-
ter und Staatsanwälte mit Ausnahme der, Juden" auf Adolf
Hitler persönlich vereidigt
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Nach Kriegsende 1945 wurden die meisten Richterund Staats-
anwälte außer Dienst gestdlt Die .Mndeilielastetenamnestie"
1948 machte aüerdings die Wiedereinstellung von ehem. Na-
tionalsozialisten möglich.
Vor dem Volksgericht Wien wurden nach 1945 Strafverfahren
gegen 4l NS-Richterund Staateanwälte geführt, und zwar we-
gen "Dlegalität", Amtsmissbrauch, Registrierungsbeüug, De-
nunziation oder ihrer Beteiligung an bei Kriegsende gebildeten
Standgerichten.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Johann Karl Stich

(20. 7. 1888 - 21. 10. 1955)

ÖStA/MR, R/M, Peisonolokt Dt. Johann Karl Stich

Generalstaatsanwalt beim Oberiandesgericht Wien
von 1939 bis 1945. Johann Karl Stich war seit 1913
im Justizbetrieb beschäftigt und Nationalsozialist
der ersten Stunde (Beitrittsdatum: 30. 5. 1930). Er
bekannte sich auch während des NS-Parteiverbots
im Austrofaschismus offen zu seiner Gesinnung
und wurde deshalb 1934 für 23 Tage inhaftiert.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
wurde er erst zum Leiter der Staatsanwaltschaft
Wien II, mit 11.4. 1939 zum Generalstaatsanwalt
beim Oberlandesgericht Wien berufen. Dieses Amt
übte er bis zu seiner Verhaftung durch amerika-
nische Tmppen 1945 aus.
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Stich wurde am 18. Juni 1948 vom Volksgericht
Wien wegen illegaler NS-Betätigung zwischen
1934 und 1938 zu acht Jahren schweren Kerker
verurteilt. Seine Mitschuld an einem Massaker

an 44 Häftlingen in Stein wurde lediglich als er-
schwörend gewertet. Er ist einer von nur drei vom
Volksgericht Wien verurteilten NS-Justizjuris-
ten, deren Verurteilung später nicht wieder auf-
gehoben worden ist.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Hinrichtungen 1938-45:
Vom Mord zum Was ehe dieb stahl

Mord:
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ft^elhunß burd) einen S<^u6 getotat unb ben Im
Simmcr mit änto&fenben Steferenbar Sphtor
^adtel buc<^ alnen roeitwcn ©c^u6 petlefet.

Wäschediebstahl:

Agnes Budik wurde am 24. Jänner 1945 gemeinsam
mit ihrem Neffen durch das Sondergericht beim Land-
gericht Wien wegen Plünderung in VeAindung mit
der "Volksschädlingsverordnung" zum Tode verurtdlt.

Am 10. September 1944 drangen Agnes Budik und
ihr Neffe Franz Stiawa in den Keller des durch

Fliegerbomben getroffenen Hauses Wien 5, Arbe-
itergasse 40 ein und stahlen Wäschepakete (Un-
terhosen, Socken,...) aus den Regalen.
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Eisenbahner

im Widerstand - Erste

politische Opfer im LG I

Die Eisenbahn mit ihren lausenden Mitarbeitern
nimmt eine besondere Stellung im österreichischen
Widerstand ein. Einerseits war die Eisenbahn wie
ein Netz über das Land gespannt, andererseits gab
es schon betriebsbedingt Orte mit einer hohen
Konzentration an Eisenbahneinrichtungen und er-
forderlichem Personal (Eisenbahnknotenpunkte,
Reparaturwerkstätten usw.).

Eisenbahner waren es auch, die un Landesgericht
für Sü-afsachen Wien, das während der NS-Zeit Teil
des Landgerichtes Wien war, zur ersten Gruppe der
aus politischen Gründen Hingerichteten gehörten.

Hingerichtet wurden Z.B.:

Eisenbahner aus der Steiermark und Kämten:
Am 30. Juni 1942 ab 5 Uhr früh die steirischen

und kämtner Eisenbahner Maximilian Zitter,
Michael Essmann, Richard Götzinger, Ludwig
Höfemig, Johann König, Karl Zimmermann,
Josef Straubinger, Andreas Waste, Josef Kuchler
und Peter Schlummer

Eisenbahner aus Niederösten-eich
(St. Polten und Umgebimg):
Am 28. Oktober 1942 Leopold Leeb, Franz Wein-
hofer und Josef Schiffmann

Am 25. November 1942 Alois Futterer, Matthäus
Kiest, Franz Scholle und Josef Steurer
Am 15. Jänner 1943 Franz Schmaldienst, Franz
Pötsch, Anton Großauer, Alfred Stein, Karl Mraz
und Josef Matischek
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Hedy Urach
(20. 8. 1910 - 17. 5. 1943)

oöw

1939 ins Exil nach
reits Mitte 1940

nach Wien zurück,
um sich der dritten

kommunistischen
Leitungsgruppe an-
zuschließen. Urach
wurde am 17. Juni

1941vonderGestapo
verhaftet und am 16.

Dezember 1942 vom

Volksgerichtshof
zum Tode verurteilt.

Hedy Urach war
seit ihrer Jugend
Mitglied in ver-
schiedenen kommu-
nistischen Organi-
sationen. Als aktive

Kommunistin kam
sie schon während

der Ersten Republik
und im "Ständestaat"

mit den Behörden in
Konflüct. Sie ging

Belgien, kehrte aber be-
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Maximilian Zitter (7. 8. 1901 -
30. 6. 1942)

Maximilian Zitter,
Zugführer aus St.
Veit a.d. Glan wur-

de wegen angebli-
eher Planung von
Sabotageakten an
Zuggarnituren und
Hören von "Feind-

sendem" angeklagt
und am 25. 4. 1942

vom Reichskriegs-
gericht gemeinsam
mit 9 Kollegen zum
Tode verurteilt. Die

w^^Ar""n Malier. M. B ahnbediensteten
aus St. Veit waren die ersten, deren Hinrichting
am 30. 6. 1942 wegen Vorbereitung zum Hochver-
rat im Grauen Haus erfolgte.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Schwester Maria Restituta,

bürgerlich Helene Kafka
(1. 5. 1894 - 30. 3. 1943)

\

- ,

Schwester Mar-
ia Restituta wurde

am 29. 10. 1942 we-
gen Vervielfältigung
eines Soldatenliedes

verurteilt. Dies stell-

te für die NS-Richter
"landesverräterische
Feindbegünstigung
undVorbereitungzum
Hochverrat" dar.

oöw

Auszug aus dem Lied:
"Der Bruder Schnürschub ist nicht dumm,
gebt acht, er dreht die Gewehre um.
Der Tag der Vergeltung ist nicht mehr weit,
Soldaten gedenkt eures ersten Eids.
Österreich!"

Am 21. 6. 1998 wurde sie von Papst Johannes Paul H.
während dessen Wienbesuchs selig gesprochen.

Dr. Jakob Kastelic

(4. 1. 1897 - 2. 8. 1944)

Dr. Jakob Kastelic war

Gründer der "Großös-
terreichischen Frei-

heitsbewegung". Er
kämpftemitGleichge-
sinnten für ein freies
Österreich, welches
auch Teile der frühe-
ren Donaumonarchie

mitumfassen sollte.
Die Aussagen des
Gestapo-Spit-
zels Otto Hartmann

fahrten im Juli 1940
Dow zur Verhaftung von
120 Personen aus dem katholisch-konservativen-

legitimistischen Widerstand, unter ihnen auch
Kastelic. Nach fast vier Jahren Haft und bereits in
einem sehr schlechten gesundheiäichen Zustand
wurde er am 1. 3. 1944 wegen "Vorbereitung zum
Hochverrat" zum Tode vemrteilt und hingerichtet.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Geköpfte Jugend

3% der wegen Hochverrats verurteilten und
hingerichteten Österreicher war jünger als 20
Jahre; 17% zwischen 20 und 30 Jahren. Der
Frauenanteil lag bei ll°/o.

Bei einer Gedenkveranstal-

tung für den hingerichteten
l Alfred Rabofsky (29. 6. 1919

- 19. 9. 1944) sagte Friedrich
Heer am 19.9. 1954 im Hin-
richtungsraum:

"In die Zukunft, in ein neu-
es Leben weist nur das Ster-
ben der einsamen anderen,

1< von denen Alfred Rabofsky
einer war. Von diesem jun-
gen Schriftsetzer können wir

lernen, was wir heute zu aller erst brauchen, eine
gute Kraß und eine gute illusionslose Hoffnung.
Die Kraß, um Widerstand zu leisten auch ein-
er scheinbar allmächtigen Machtmaschine ge-
genüber, und die Hoffnung, dass es immer wied-
er Menschen geben wird, für die ihr Gewissen
entscheidender ist als die Furcht und Angst."

Alftfd Rabofsky
(29. 6. 1913-13. 3. 19*1)

Rabofsky war nicht der
Jüngste. Wenige Wochen vor
ihrem 19. Geburtstag wur-
de Anni Graf (28. 3. 1925 -
11. 1. 1944) hingerichtet. Sie
war die jüngste unter den
hier hingerichteten Frauen
des Widerstands.

Ann/ Graf
RB.S. 1325-11.1. 1514)

Nur einen Monat älter
war der Bootsbaulehrling
Friedrich Lachnit (22. 2. 1925
- 11. 1. 1944), der 11 Minuten
nach Anni Graf enthauptet
wurde. Beide waren im Rah-
men des Kommunistischen

Jugendverbands aktiv.

0-icrfridi l. achnil
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Die Ahndung
von NS-Verbrechen

in Österreich
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Fors^hung'ftelleNachkriessjustiz

1945-1955 waren

"Volksgerichte"
(Schöffengerichte, be-
stehend aus dreiLaien-
richtem/innen und
zwei Berufsrichtem/
innen) in Wien, Graz,
Linz und Innsbmck
für die Ahndung
von NS-Verbrechen

zuständig. In 136.829
Fällen leitete die
Staatsanwaltschaft

Vorerhebungen wegen des Verdachts national-
sozialistischer Verbrechen oder Mitgliedschaft in
der illegalen NSDAP vor 1938 gemäß NS-Ver-
botsgesetz und Kriegsverbrechergesetz ein, davon
knapp 80°A bis Anfang 1948. 13.607 der 23. 477
Urteile waren Schuldsprüche. 43 Angeklagte wur-
den zum Tode vemrteilt (davon 30 hingerichtet),
29 zu lebenslänglichem Kerker.

Seit der Aufhebung der Volksgerichte im Dezember
1955 sind für die Ahndung von NS-Gewaltverbrc-
chen in Österreich Geschworenengerichte zuständig.
Diese fällten 1956-1975 in 34 Prozessen Urteile über
43 Personen (20 Schuld- und 23 Freispräche). Zahl-
reiche dieser Urteile lösten aber massive Kritik aus.

Im Fall Franz Novaks, enger Mitarbeiter Adolf Eich-
manns, faUte das Gericht erst im vierten Anlauf ein

i

WEDER
''MODERN?
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f>-
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rechtskräfdges Urteü. Die Sü-afverfolgung von NS-
Tätern in Österreich wurde Mitte der 1970er Jahre

faktisch eingestellt. Erst 2000 musste sich mit dem
Euthanasie-Arzt Heinrich Grass wieder ein Ange-

klagter wegen NS-Verbrechen vor Gericht verant-
werten. DerProzess gegen denAiztvom Spiegdgrund
wurde aber schon am ersten Tag wegen "Verhand-
lungsunfähigkeit" abgebrochen, er starb 2005.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Engerau-Prozesse

Vonl4. bisl7. Au-
gust 1945 fand un
Großen Schwur-

gerichtssaal des
Landesgericht für
Stirafsachen Wien

der l. Engerau-
Prozess gegen vier
ehemalige Wiener
SA-Männer statt.

Sie hatten zwi-

sehen Dezember 1944 und März 1945 in Enger-
au (heute Bratislava/Petrzalka) sowie im Zuge des
"Todesmarsches" nach Deutsch-Altenbuig ungarisch-
jüdische Zwangsaibeiter ermordet. Das Volksgericht
Wien verurteüte in diesem ersten österreichischen
Prozess zur Ahndung von NS-Vertirechen drei der
Angeklagten zum Tode sowie einen zu einer Frei-
heitssüafe von acht Jahren. Bis 1954 standen m den

sechs Engerau-Prozessen 21 ehemalige SA-Männer
und "Politische Leiter" vor Gericht Neun von ihnen
wurden zum Tode vemrteüt und hmgerichtet, einer
eriuelt lebenslänglich.

l. Volksgerichtsprozess im Wkmr Landesscmht
IÖNB Wien-ÖSZ 079/11

Der Stein-Prozess

Kurz vor Kriegsende enfließ Direktor Franz Kodre
die Gefangenen des Zuchthauses Stein/Donau. Als
sich die Häftlinge am 6. April 1945 im Gefängnishof
versammelten, wurden sie von SA-Standartenführer
Leo Pilz gemeinsam mit SS- und Volkssturm-
einheilen angegriffen. Hunderte Häfflinge und fünf
Justizwachebeamte, damnter Anstaltsleiter Kodre,
fielen dem Massaker zum Opfer.
Am 17. August 1946 verhängte das Volksgericht
Wien über Pilz, Kodres Stellvertreter Alois Baum-
gartner und drei weitere Justizbeamte Todesurteile,
die am 28. Febmar 1947 im LG Wien vollstreckt

wurden. 5 Angeklagte erhielten lebenslange Frei-
heitssü-afen.

^

^^y^r
-^

Aiigetlagtt im Üein-Pii.zcsi
tÖNBWiw-ÖB? 7 722/1)

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Die Todesstrafe in Österreich

Bereits 1787 hat Kaiser Joseph n unter dem Ein-
fluss der Ideen der Aufldärung die Todesstrafe in
Österreich abgeschafft - erstmals in Europa. Sie
wurde allerdings schon 1803 wieder eingeführt. Im
Revolutionsjahr 1848 kam überdies das Standrecht
(beschleunigtes Verfahren, unverzügliche Hinrich-
tungen) zur Anwendung. In den letzten Jahrzehn-
ten der Monarchie wurde vom Gnadenrecht des

Kaisers immer häufiger Gebrauch gemacht.

^ ''

-_--;--<^:^3":"~
<ocr l&.il'icnM^

fiofgf i\huf in'il S'. /i/Kfpe {Kriiinnohnusfum Wtt'n)

Die konstitutierende Nationalversammlung der
Republik (Deutsch-)Österreich beseitigte 1919
die Todesstrafe im ordentlichen Sh-afverfahren.

Die Möglichkeit der Ausrufung des Stand-
rechts blieb bestehen und seine Anwendung
1933/34 kennzeichnete den Weg in die Dikta-
tur des "Ständestaates". Das nationalsozialistische

Regime setzte die Todesstrafe als Terrorinstmment
ein, auf breiter Front auch gegen politische Geg-
ner.

In den Jahren 1945 bis 1950 gab es 100 Todes-
urteile (u.a. für Verbrechen nach dem Kriegsver-
brecher- und dem NS-Verbotsgesetz) und 43 Hin-
richtungen (die letzte am 24. März 1950).

11^'.. i,^.^^ ^ ^ ^"^
Kr. 120

E?K-:T:ü;-22=S'?a Donncnlxfc 2S. Mal 1850
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JS^';;?i^'^l Di<
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Die Todesstrafe gefallen!
s'»i!^sss^'xsrw "' -''

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Die internationale Achtung
der Todesstrafe
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De/ Würgegalgen IPressebiltldienst Vataval

Nach den Schrecken des Zweiten Welthiegs unter-
nahmen der Europarat und die Vereinten Nationen
Bemühungen zur Zurückdrängung der Todesstrafe
- lange Zeit mit wenig Erfolg. Nur eine kleine Min-
derheit, vor allem europäischer Staaten, verzichtete
nach und nach auf diese schwerste Sürafsanktion.

Im Jahre 1978 unternahm der österreichische Justiz-
minister Qiristian Broda einen Vorstoß zur mtema-

tionalen Abschaffung der Todessfrafe. Die Initiative
fiüu-te 1983 zur Annahme des 6. Zusatzprotokolls
zur Europäischen Menschenrechtskonvention, den
ersten völkerrechüich verbindlichen Vertrag gegen
die Anwendung der Todesstrafe. Seit den 1990er
Jahren gehört der Verzicht auf die Todesstrafe zu den
Bedingungen für einen Beitritt zum Europarat und
zur EU. Die Ablehnung der Todessü-afe wurde m die
Europäische Gmndrechtscharta aufgenommen und
damit zu einem zentralen Element der europäischen
Identität imd der Menschenrechtspolitik.

In den letzten 20 Jahren kann - ungeachtet zahl-
reicher Hinrichft.ingen, besonders in China und
dem Iran - von einem weltweiten Trend gegen die
Todesstrafe gesprochen werden. Von den 198 Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen haben heute
mehr als zwei Drittel die Todesstrafe de jure oder
de facto beseitigt. Auch die internationalen Straf-
gerichte für Ex-Jugoslawien und Ruanda sowie
der Ständige Strafgerichtshofin Den Haag kennen
diese Strafsanktion nicht.

Bedauerlicherweise wird die Todessb-afe noch heute
in einigen wenigen Demokratien - vor allem in vie-
len amerikanischen Bundesstaaten - vollstreckt.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung
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Justizgeschichte
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AB 5.3.1933
Anwendung des KwEG/Kriegswirtschaftlichen ErmächtigungsgesetEes
von 1917 durch die christlichsoziale Regiemng, beginnend mit der Einschränkung
von Pressefreiheit und Versammlungsrecht

15.3. 1933
Ausschaltung des Parlaments durch die Regierung, die das Zusammentreten
des Nationalrats verhinderte, indem Polizisten den Weg ins Pariament versperrten

Arbeiter-Zeltung, 8.3. 1933

Mai 1933
Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs durch die Regierung zur Verhinderung der Überprüfung der An-
Wendung des KwEG, Ausschaltung der politischen Opposition durch KwEG-Verordnungen

Mai 1933
Verbot der Betätigung für die KPO (Kommunisten)

Juni 1933
Verbot der Betätigung für die NSDAP (Nationalsozialisten)

Februar 1934
Verbot der Betätigung für die SdAPÖ (Sozialdemokraten) Beschlagnahme des Vermögens der verbotenen Parteien,
,
Anhaltungen" in Wöllersdorf, Verschärfung vorhandener und Schaffung neuer Verwaltungsstraftatbestände,

Erhöhung der Strafdrohungen, Doppelbestrafung, Einschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten und Ausbau
der Polizeigewalt durch massive Kompetenzerweiterung

10.11.1933
Anordnung des Standrechts für das gesamte Bundesgebiet bei Mord, Brandstiftung und schwerer Sach-
beschädigung, wofür die (seit 1919 im ordentlichen Verfahren abgeschame) Todesstrafe vorgesehen war
Februarun ruhen

Febroarunruhen 1934
Ausweitung des Standrechts und Vollstreckung der von Standgerichten verhängten Todesurteile an neun
Sozialdemokraten

1.5.1934
Maiverfassung (ständisch-autoritär), "Vaterländische Front" wird staatliche Einheitspartei

Meine Versicherung
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Drei, die nur

gemeinsam stark sind:
Demokratie.

Menschenrechte/
Rechtsstaat!

Menschenrechte:
Freiheit,

Selbstbestimmung,
freie Meinungsäußerung,

faire Verfahren.

Qf ^
c.-/

^

^̂

Denwkrotie:
Mitbestimmung,

allgemeine freie Wahlen,
das Recht geht vom Volk aus.

. '),\

Bundes- erfassungsgesetz B- G-ARTIKEL i
Österreich ist eine demokratische Republik.
Ihr Recht geht vom Volk aus.

EU-Grundrechtecharta -ARTIKEL i
Die Würde des Menschen ist unantastbar.

S/e ist zu achten und zu schützen.

Vertrag über die Europäische Union (VERTRAG VON LISSABON)
ARTIKEL 2
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichke'rt und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminiemng, Toleranz. Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.

ARTIKELS
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das V\tohlergehen ihrer Völker zu fördern.
ß» Die Union bietet ihren Büßerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne
BinnengtBnzen, in dem - in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen,
das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr
gewährleistet ist.

Meine Versicherung
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Da Fehlt doch noch was...

^^
^

Klar. ein starker Mann!

Er kann sofort reagieren,
ist nicht an Regeln gebunden,

hat unbeschrankte Macht
und das Vertrauen

der Massen.

Laut jüngsten Umfragen wünscht sich ein Viertel der Österreicher
eine Führungspersönlichkeit, die "ohne Rücksicht auf Parlament
und Wahlen" regiert.

..'l

Reichsparteitag in Nürnberg

Dabei sollte uns die Geschichte von Diktaturen Mahnung genug sein - was es bedeutet, wenn alle Macht
ohne Kontrolle und Beschränkung durch rechtsstaatliche Grundsätze in einer Hand liegt, zeigt uns nicht nur die
Gewaltherrschaft der NSDAP unter dem Diktator Adolf Hitler.

Zcindinfltiaul. of®B®<te< ^
Tritt

niBcrfu, fai 27.A|nÜlW2 Kr. 44

.
1^*^^

Wiww *u«gnb»
Reichsgesetzblatt" c<te*^hren ^S^

Wien»' Ausflab« ^A<&S~. ^

VÖLKISCHER^'Tr. ;^s;. ;.7-':"."iS'.~.W ET)tl»IBf *. 1:1

^^-. ^fs^^"""^^

Beschluss des Großdeutschen Reichstags vom 26.4.1942:
Der Führer muss daher-ohne an Rechtsvorschriften gebunden zu sein - in seiner

Eigenschaft als Führer der Partei, als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, als
Regierungschef und als oberster Gerichtsherr jederzeit in der Lage sein, jeden
Deutschen zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und ihn bei deren Verletzung -
ohne Einleitung vorgeschriebener Verfahren - aus seinem Amt zu entfernen.

ODV
Meine Versicherung
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Alle Macht in einer Hand

beseitigt Freiheit und demokratische
Mitbestimmung.

Viele merken dies erst dann, wenn

sie selbst von Unrecht und
Willkür betroffen sind.

^

/-c

^

Also ist der Rechtsstaat
der wichtige Dritte -

aber was bringt er uns,
was sind seine Grundsätze?

Vor allem

ein ausgewogenes System der
Aufteilung und Kontrolle von Macht

also checks and balances,

unabhängige Gerichte und ein
wirksamer Schuh: der

Menschenrechte.

Rv gibtfi'nifr keine Frei/lef l,
iren il. die ric/ilcrlir/ic Cfu'ah

niclil roii der ge.fetzgehendeii
und rollziflifiidfii ßcireiinl ül.

" Vom Ceist der Gesetze '
Cewalieittremtitttg
nacliMoiaesquieu (i68g - ^55)

Verfassung
Die Bundesverfassung enthält die"Spielregeln des staatlichen Zusammenlebens".
Sie regelt dabei auch die Aufteilung von Macht zwischen Bund und Ländern (föderalistisches Prinzip), die Trennung
von Verwaltung und Gerichtsbarkeit sowie die Kontrolle durch das Parlament und unabhängige Gerichte.
Verfassungsgesetze benötigen eine Zweidrittelmehrheit.
Der Gesetzgeber ist bei Beschluss einfacher Gesetze an höherrangiges Recht (Bundesverfassungsrecht, EU-Recht)
gebunden.

B-VG-ARTIKEL 18
(1) Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden.
Durch dieses Legalitätsprinzip werden Verwaltung und Gerichtsbarkeit an feste Regeln gebunden.

Der Bundespräsident prüft das formal korrekte Zustandekommen der Gesetze.
DerVerfassungsgerichtshofVfGH prüft auch inhaltlich die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und die Einhaltung
der Grundrechte.

Der Europäische Gerichtshof EuGH in Luxemburg kontrolliert die Rechtmäßigkeit von Unionsrecht anhand der
"EU-Verfassung" und die Übereinstimmung des nationalen Rechts mit dem EU-Recht.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR in Straßburg prüft die Einhaltung der Menschenrechts-
konvention. Individualbeschwerden (von Einzelnen) können erst nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtszugs
eingebracht werden.

ÖDg
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Menschen,
die rechtsstaatliche Werte

nicht kennen, sind oft bereit,
auch ihre eigene Freiheit

aufzugeben. '^
.©-

^

So ist es!
^A<lchtpolitlker

nützen Krisen und Ängste aus,
um Medienfreiheit, Unabhängigkeit

der Justiz und Menschenrechte
schrittweise zu

beseitigen.

Dmn oftmii. wderFur. vi, uni.miicSwflimgzuhc/Kiupim, gcgeii. Treu imdClaiihen,
ge^aiBur/11/K'rzigkcil, Meii.fchliclikeil lind Religion rctvloßPii.

Da/icrmu-ut'reifi Cr.mül b(viizfii, cla-f.wft iiüc/i dem wcc/tM'fiulni (^liick
ziidrelieii. reniiug, iiiid."dii,<i Bö-w lini., iiwiixv.veiii. iiiw,\.

^Der Fürst" (II Principe. ), Niccolo MachiaveW (1469 -1527)
Niccolö Mach1a»ell[ In einem Bildnis von Santl di Tlto (aus Wikipedia)

Würde Machiavelli heute leben, wären die Adressaten seiner- eigentlich kritisch gemeinten - "Ratschläge" nicht
Fürsten, sondern Machtpolitiker, die den Rechtsstaat durch "illiberale Demokratie" ersetzen wollen.

In Dostojewskijs Roman "Die Brüder Karamasow" meint der Großinquisitor, es sei Gottes größter Fehler gewesen,
den Menschen einen freien Willen zu lassen. " Ww werden alles entscheiden, und sie werden unserer Entscheidung
mit Freuden glauben, weil diese sie von der großen Sorge und der jetzigen furchtbaren Qual der freien persönlichen
Entscheidung befreien wird."

Immer wieder beschränken Machtpolitiker oder politische Parteien, denen die Kontrolle ihrer Macht lästig ist, die
Unabhängigkeit der Rechtsprechung, die Pressefreiheit und Menschenrechte unter Berufung auf eine Gefähr-
düng der Sicherheit und mit der Behauptung: Das Volk will es! Auf diese Weise erfolgt die Ausschaltung von
Rechtsstaaten oft durch Manipulation von Menschen, die wegen fehlender politischer Bildung sogar daran mitwirken,
ihre eigenen Rechte abzuschaffen und ihre Freiheit aufzugeben.

77/<-')-//7/»w//^/r^///'w, rCT///ü///Z'<"/y|/üöA/tf///ü/////<°/^^^^
miiigcfiiäß: Wer Fm/K'itfiir Sif/ier/ifii au/giht, ivird bcitie. v verlieren.
Be.njaminFraiiklin (1706- i?go)
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Vemntwortungsvolle
Politiker müssen also für den
demokratischen Rechtsstaat

und seine Einrichtungen Ja- gleichzeitig
eintreten. ' müssen sie den unabhängigen

Gerichten die nötigen Mittel für
einen wirksamen Rechtsschutz

zur Verfügung
stellen.

v .^

B-VG-ARTIKEL 87
(1) Die Richter sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig.

Justrtia im Wiener Justcpalast

-ARTIKEL 6 RECHT AUF EIN FAIRES VERFAHREN
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und
Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener
Frist verhandelt wird.

1. Ordentliche Gerichte - Bezirksgerichte/BG, Landesgerichte/LG,
Oberlandesgerichte/OLG (in Wien, Graz, Linz und Innsbruck) und der
Oberste Gerichtshof/OGH - entscheiden über zivilrechtliche Ansprüche

(zB Schadenersatz) und strafrechtliche Anklagen.
«s ̂ ««

: für Strafsachen Wien, Foto: Mag. Florian chl

,f

2. Verwaltungsgerichte - Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzgericht
und 9 Landesverwaltungsgerichte - entscheiden v.a. über Beschwerden gegen
Bescheide (zB Asylbescheid). Darüber stehen derVerwaltungsgerichtshof/
VwGH sowie der Verfassungsgerichtshof/VfGH.

] 3. Der Verfassungsgerichtshof/VfGH gewährleistet Grundrechtsschutz
^ und prüft die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze.

Er ist somit Wahrer der Grundrechte und Hüter der Verfassung.

Verfassur>gsgerichtshof, Foto: www.vfgh.gv.at

^"
Meine Versicherung
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-p Wir müssen auch erkennen,

dass die Europäische Union eine
.J -3 Friedens- und Wertegemeinschaft

demokratischer Rechtsstaaten
ist.

».? \
^y

ehemaliger Hinrichtungsraum während des NS-Regimes (1938 -1945)

Fartiad. Emanuetta

Wefche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Begriff
.Widerstand- denken?

Wir, die Schüler des GRG RadetzhystrassB haben uns aktiv im Urrtemcht mrt dem
Nationalsozialismus auseinandergesetEt. Dabei kern uns das Won Widerstand immer
wieder unter. Unsere Geschichte Profassorin mactil uns mit den diversen Arten das
Wjdefstands vertraul.
Beispielsweise lernten wir über die Edelweiß pirate n, die Swing Jugend, den
toinmunistischen Jugsndverband und andere Gmppen, die sich gegen das NS-Regime
gewehrt haben. NunhEten wir uns ste Klasse Gedanken gemactil.was wir mit Widereland

und wann er unsef&c Meinung nach notwandig ist.

WKief5tand bedeulat für uns, dass eine Bewogung. egal aus wia vielsn
Pereonen sie besteht, für (ÜB Verüesserung einer ungerechten Srtuafon ainlntl, damit
eine bessere Zukunftmäglichwini. ViMerstand ist notwendig, wenn niemand sonst
den Mut hat, sich gegen ane Ungeiechtigheit zu wehren.

Ja, politische Bildung
erklärt uns diese Werte, damit

wir sie rechtzeitig gegen Angriffe
schützen können. Das Gegenteil des

demoknitischen Rechtsstaats
heißt Diktatur und Willkuri

:r^--"."-.d"a-rt-"'" "n
""»'"«r ".""°*". . . ",_^.., "., «""n"«n«*l odKllikUt»"»l"s'.

^^Ä^2?-=s--==;-
Hetena

Wderetand bedewet fQr mane FamiSc und mich. gegen und nicht mit dem Slrom zu
Echwimman und gegen unfnonscMicho potitrachc Sysleme zu protofewn. Es
bedeutBt. sich gegen Ungefachtigli eilen in den eigenen Reihen oder in ainer Gruppe
zu wahren. Bei Widereland gehl es um Opposrtkm in ungerectiten paliFischen
Systsmen.

WIDERSTAND"
M

WMmIaid b«aeuft Br un», nidll altes htamlimen nui«»l ane .«leten u un.
nm. Machlmm mr d. r waunnntell Eu Mgn, »»«jemtJdi «i« > "^
'un7bMngiseM»""»B zu biMCT. furdief .niu.Mun unl f0r di- a. kimiptCT.

Politische Bildung ist nicht nur Aufgabe der Politik und des Schulwesens, sondern der gesamten Gesellschaft.
Nur wer seine Rechte kennt, kann differenziert denken, eigenverantwortlich handeln und seine durch Verfassung
und Europäische Menschenrechtskonvention garantierten Grund- und Freiheitsrechte schützen.
Wird nämlich der Rechtsstaat beseitigt, folgen Diktatur, Willkür, Folter und Tod.

Zwischen 1938 und 1945 wurden im dafür eingerichteten Hinrichtungsraum im Erdgeschoß des Landesgerichtes
für Strafsachen Wien mehr als 1200 Menschen mit dem Fallbeil geköpft. Die Anzahl der Hinrichtungen nahm mit
negativem Kriegsveriauf massiv zu: Wurden in den ersten vier Jahren nach dem "Anschluss" 140 Menschen wegen
"allgemeiner" Straftaten hingerichtet, waren es von 30.6.1942 bis Anfang April 1945 mehr als 1070 Personen, damnter
mnd 600 Widerstandskämpfer/innen. An manchen Tagen wurden mehr als 30 Todesurteile im 3-Minutentakt vollstreckt.
Todesurteile in politischen Verfahren (z. B. wegen Hochverrats) wurden vom Volksgerichtshof, Sondergerichten,
Reichskriegsgericht oder (selten) von Oberlandesgerichten gefällt.

Gedenken an den Mut und Erzählungen über den Einsatz von Widerstandskämpfern/innen gegen frühere und
aktuelle Diktaturen sind auch heute wichtig, um uns alle vom Wert des demokratischen Rechtsstaats zu überzeugen
und unsere Bereitschaft zu stärken, für seine Grundsätze einzutreten.
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10. 12.1948
Allgem. Erklärung der enschenrechte
UN-Menschenrechtscharta wird in Paris verkündet

Europarat in SfraBburg, Hermann Junghans, Wikipedia

5.5.1949 Europarat
Satzung wird in London unterfertigt

Die Regierungen
. bestätigen ihre unerschütterliche Verbundenheit mit den geistigen und sittlichen Werten, die das gemeinsame

Erbe ihrer Völker und von jeher die Quelle für Freiheit der Einzelperson, politische Freiheit und Herrschaft
des Rechts sind, jene Prinzipien, welche die Grundlage jeder wahren Demokratie bilden;

. glauben, dass für den Schutz und die weitere Verwirklichung dieser Ideale sowie zur Förderung des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts ein engerer Zusammenschluss aller gleichgesinnten Völker Europas
notwendig ist...

4.11.1950 Europäische enschenrechtskonvention/E R
im Rahmen des Europarats ausgearbeitet; wird von Österreich 1958 unterzeichnet und steht im Verfassungsrang

10.3. 1990 Venedigkommission
Europäische Kommission für Demokratie durch Recht wird durch das Ministerkomitee des Europarats am gegründet
Die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht erstattet Gutachten zu Verfassungsfragen und Rechts-
Staatlichkeit der Mitglieder des Europarats, geleitet von den drei Grundprinzipien des europäischen Verfassungs-
rechtserbes, die auch die Grundlage der Tätigkeit des Europarats sind, nämlich Demokratie, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit.

7.10.2000 Charta der Grundrechte der Europäischen Union
EU-Grundrechtecharta wird in Nizza proklamiert

13.12.2007 Vertrag von Lissabon
zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union wird unterzeichnet; in Kraft ab 1.12.2009

ÖDV
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Europäische
enschenrechtskonvention/E R

ARTIKEL 1 -Verpflichtung zur Achtung der
Menschenrechte
D/e Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt
unterstehenden Personen die in Abschnitt l bestimmter Rechte
und Freiheiten zu.

ARTIKEL 33 - Staatenbeschwerden
Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder
behaupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle
dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen.

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte / EGMR, Wikipedia

Vertrag von Lissabon

ARTIKEL 7 - Erstmals wurden Sanktionsverfahren gegen Polen (2017) und Ungarn (2018) eingeleitet.
Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Europäischen
Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten
Werte (also v. a. Demokratie - Rechtsstaatlichkeit - Menschenrechte) durch einen Mitgliedstaat besteht.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

ARTIKEL 79 - "Ewigkeitsklausel"
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die... in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze
berührt werden, ist unzulässig.

Meine Versicherung


